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ExtraBeilage zu Nr 117 des GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
Mittwoch den 23 Mai

Stadtverordneten Sitzung
Sitzung vom 21 Mai

Nachdruck verboten

Anweſend ſind am Vorſtandstiſche die Herren Geh Reg
Rath Gneiſt Prof Dr Dittenberger Baumeiſter Schulze

am Magiſtratstiſche die Herren Oberbürgermeiſter Staude
Bürgermeiſter Dr Schmidt Stadträthe Jochmus ArndtVonſtedt Colla Keferſtein Winter

und die Stadtverordneten Apelt Aßmann Dr Bau
mert Berghaus Billing Brinkmann Brömme Dietlein
Elze Freyberg Friedrich Foelſche Haaſe Haſſe Heiſer

enze Herm Herz Herzfeld Hildebrandt Hofmeiſter Jentzſch
r Keil Klinkhardt Dr Kohlſchütter Kühn Neſſe Otto
W Panſe Rauſch Roſch Roth Sachs Schmidt
chultz Schüite Sommer Steckner Steinhauf Weiſe

Welſch Werther
Entſchuldigt ſind die Herren St V Demuth Kobert

Dr Hüllmann Koeniger Brünecke Dr Förtſch
zeitweiſe ſind entſchuldigt die Herren St V Bethcke

Zander
Beginn der Sitzung 4/ Uhr

Vorſitzender Es iſt eine Petition von dem Herrn
Boiſſier eingegangen gegen den Beſchluß der neulich hier
gefaßt worden iſt Jch werde die Sache der Finanz Kom
miſſion überweiſen die dieſelbe berathen hat

1 Anderweite Verbuchung des Reſervefonds
Unter näherer Darlegung über die Entſtehung des vor

handenen Reſervefonds und deſſen Verwendungszwecke be
antragte der Magiſtrat die Vereinnahmung des Sammel
und Reſervefonds im Betrage von 213 542 Mk 59 Pfg
um ſtädtiſchen Vermögen pro 1 April 1894 und die Einſeine und Verzinſung derſelben ſowie der Amortiſation

der im Haushaltsplan pro 1893,/94 unter Kap VI Ab
theilung C II 5 aufgeführten Schuldpoſten vom gleichen
Zeitpunkte an zu beſchließen

In der Sitzung vom 5 März ds Js genehmigte die
Verſammlung nur die Einſtellung der Verzinſung und
Amortiſation vom 1 April 1894 ab und vertagte im
Uebrigen ihre Berathung und Beſchlußfaſſung über die
künftige Verwendung des Reſervefonds

Nach weiterer Vorberathung der Angelegenheit Seitens
De on vom erſtattet letztere in heutiger Sitzung

ericht

Berichterſtatter St V Steckner Die Finanzkommiſſion
hat die Angelegenheit ausführlich beſprochen und zwar an
der Hand des urſprünglichen Magiſtratsantrages welcher
kennzeichnet wie dieſelbe bisher geführt worden iſt Die
Kommiſſion iſt zu dem Beſchluß gekommen doch nach dem
Antrage des Magiſtrats zu verfahren und die Summe auf
das Geſammtvermögen zu vereinnahmen Es ſind da zu
nächſt 60 000 Mk Kämmereireſervefonds Die Reſervirung
einer ſolchen Summe erſcheint nicht wünſchenswerth Die
Summe iſt auch gar nicht beſonders belegt ſondern ſteckt
im Geſammtvermögen der Stadt Wenn Anſprüche an die
Stadt herantreten ſo müſſen wir dieſelben aus dem Ver
mögen nehmen oder durch Steuern aufbringen 50 000 Mk
ſind für Bedürfniſſe im Armenweſen zurückgeſtellt Bei an
ſteckenden Krankheiten u ſ w hat die Verſammlung aber
immer aus bereiten Mitteln geholfen ſodaß dieſe Summe
unnöthig erſcheint
nicht amortiſirter Schulden reſervirt Auch dieſer Poſten
empfiehlt ſich als ſtreichungswerth als die Aufſammlung
dieſes Betrages erfolgt iſt auf Grund alter Verhältniſſe
Es iſt dieſe Summe fur alte Hypothekenſchulden zurückgelegt
Unſere Schuldverhältniſſe ſind aber ſo daß ſie ſämmtlich
privilegirt ſind und daß ſie amortiſirt werden müſſen Andere

45 000 Mk ſind zur Deckung bisher

Schulden erfordern einen beſonderen Reſervefonds nicht denn
wenn dieſelben wirklich getilgt werden müſſen ſo geſchieht
das aus anderen Mitteln 50000 Mk find zur Deckung
des an den Aktien der Halle Sorauer Eiſenbahn erlittenen
Verluſtes reſervirt Eine weitere Aufſparung wird nicht
nothwendig ſein Zur Gewinnung eines Kanalprojektes ſind
1700 Mk reſervirt Dieſe werden natürlich bei weitem
nicht ausreichen

Dieſer Reſervefonds könnte höchſtens für Schulbauten
reſervirt bleiben Eine ſolche Summe würde aber nicht
weit reichen Wenn wir Schulbauten machen ſo müſſen
wir uns darnach einrichten

Andere Objekte für dieſe Mittel ſind uns nicht vor Ge
ſicht gekommen Daher iſt die Finanzkommiſſion zu dem er
wähnten Antrag gekommen da ja dieſe Summe nicht als
Vermögensobjekt angelegt ſind ſondern nur ein Vermögens
nachweis auf der Paſſivſeite als Schuld aufgeführt iſt Es
iſt alſo nur eine buchmäßige Aenderung

Vorſitzender Schulbauten müſſen nach der r
des Miniſteriums aus den laufenden Einnahmen gede
werden Nun können aber Fälle vorkommen wo dies
ſtörend für uns ſein würde Ich will auf dieſes Jahr hin
weiſen wo wir eine Schule für 250 800 000 Mk bauen
müſſen Wir haben für dieſe ſchon die Ueberſchüſſe der
Sparkaſſe herangezogen Ich meine daß wir den Reſerve
ſaae nicht für einzelne Zwecke aufſparen ſollten ſondern
ür eine einmalige größere Ausgabe

St V Prof Dr Dittenberger Jch habe Weniges
hinzuzufügen Jch wollte darauf hinweiſen daß es wünſchens
werth iſt wenn wir die Koſten für Schulbanten aus laufen
den Mitteln beſtreiten daß die Laſt auf mehrere Jahre
vertheilt wird In den nächſten Jahren werden nicht mehr
ſo viele Schulen zu bauen ſein wie in den verfloſſenen
Vor Oſtern 1897 werden wir kein neues Gebäude beziehen

Wir ſind aber gezwungen im Laufe der nächſten 5 Jahre
die uns g Erhebung des Schulgeldes noch bewilligt ſind
an eine Aenderung der hieſigen Schulverhältniſſe heranzu
treten Die Bürgerſchule wird aufzuheben und durch eine

Mittelſchule z erſetzen ſein Jn unſerer Anleihe iſt die
Summe für 2 Mittelſchulen ja auch ſchon vorgeſehen

St V Friedrich Es können Bedürfniſſe an uns
herantreten bei denen wir ſchnell Geld zur Hand haben
müſſen Dieſer Fonds iſt dann leichter zu verwenden als
Gelder aus dem Vermögen

St V Bethcke Jch glaube wir können den Reſerve
fonds gar nicht anders verwenden da er aus dem Vermögen
angeſammelt worden iſt Wir wollen an unſerem Vermögen
ſpaären es iſt verteufelt klein geworden

St V Steckner Wir haben aus unſerem Vermögen
in den letzten Jahren über 600 000 Mk genommen und zwar
iſt dieſe Summe ſchon aus Anleihemitteln verbraucht worden
Der Stadt bleibt nichts weiter übrig als aus ihren Effekten und
Hypotheken dieſe Summe flüſſig zu machen um dieſelbe an
die Anleihe zurückzuerſtatten was ſchon ausgegeben iſt Der
Reſervefonds iſt ein Theil unſeres Vermögens und wir
wollen den Gebrauch dieſer Summe etwas erſchweren

Die Verſammlung beſchließt nichts an der Stellung des
Reſervefonds zu ändern

2 Finalabſchluß der gewerblichen Zeichenſchule
und Nachbewilligung

Berichterſtatter St V Schultz Der Magiſtrat legt
den Finalabſchluß der Kaſſe der gewerblichen Zeichenſch
für 1893/94 zur Kenntnißnahme und mit dem Erſuchen vor
die bei Tit II pos 1 Heizunge und Beleuchtungskoſten
eingetretene Ueberſchreitung von 157 Mk 58 Pfg nachträg
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ehmigen und die davon Seitens der Stadt zu tragende
fle von 78 Mk 79 Pfg nachbewilligen zu wollen
Die Finanzkommiſſion glaubt daß die Summe für Be

2500 Mk ſehr hoch iſt Sie ſtellt daher den
Antra Magiſtrat zu erſuchen feſtſtellen zu laſſen wie
viel die Einrichtung der Schule mit Auerbrennern betragen
würde und wie hoch dann die Beleuchtungskoſten ſein

Die Nachbewilligung wird ertheilt und der Antrag an
genommen

4 Mittel bewilligung zu Sterbekaſſen
Beiträgen für Hoſpitaliten

Berichterſtatter St V Sach 8 Der Hoſpitalvorſtand
hat beſhlgſen bei den ſtädtiſchen Behörden die Bewilligung
von Mk zur Uebernahme von Sterbekaſſenbeiträgen der
in das Hoſpital aufgenommenen Perſonen auf die Hoſpital
kaſſe zu beantragen Der Magiſtrat iſt dem Beſchluſſe bei
r und wird die Verſammlung erſucht auf Abtheilung II

Hoſpital Haushaltsplanes zur Kapitaliſirung den
von 50 Mk zu bewilligen

Der Antrag wird genehmigt

b Errichtung bezw Vergebung von Hoſpital
kanfſtellen

Berichterſtatter St V Sach s Der Magiſtrat erſucht
die Verſammlung ſich mit der Errichtung von drei neuen
Kaufſtellen im Hoſpital einverſtauden zu erklären und ferner
das Einkaufsgeld
3 für die Buchbinder Janeck ſchen Eheleute auf 5506,90 Mk
b für Fräulein Emma Gebhardt auf 3122,70 Mk
feſtzuſetzen

Der Antrag wird genehmigt

6 Nach bewilligung zur hege valtstaßſe für
Elementarlehrer

Berichterſtatter St V Steckner Nach der Bekannt
ung der Königlichen Regierung zu Merſeburg vom

März 1894 in der beigefügten Beilage zum 15 Stück
des Amtsblattes vom 14 April cr hat der Stadtkreis
Halle zur Ruhegehaltskaſſe der Lehrer und Lehrerinnen an
den öffentlichen Schulen des Regierungsbezirks Merſeburg
für 1894/95 einen Beitrag von 22 126,08 Mk zu leiſten
Jm Haushaltsplan für 1894/95 ſind dazu unr 17 470 Mk

bezw 900 Mk 18 370 Mk mithin zu wenig 3756,08 Mk
eingeſtellt deren Nachbewilligung auf Kap XXI pos 6 be
antragt wird

Die Nachbewilligung wird ausgeſprochen

7 Annahme eines Kapitals zur Unterhaltung
eines Erbbegräbniſſes

Berichterſtatter St V Apelt Fränkein Erneſtiue Röder
hierſelbſt beſitzt den Grabbogen Nr 40b auf dem Stadt
gottesacker Sie hat ſich erboten der Gottesackerverwaltung
ein Kapital von 400 Mk in Preußiſchen 3/ Konſols
unter der Bedingung zu überweiſen daß der gedachte Grab
bogen bis zum 1 Januar 1984 ordnungsmäßig unterhalten wird
Auf Lebzeiten will ſie die Unterhaltung ſelbſt beſorgen und
ſich den Ziusgennß des Kapitals vorbehalten

Der Magiſtrat iſt zur Aunahme des Kapitals gegen
Uebernahme der daran geknüpften Verpflichtung bereit und
erſucht die Verſammlung ſich damit ebenfalls einverſtanden
zu erklären

Die Verſammlung erklärt ſich mit der Annahme des
Kapitals einverſtanden

9 Uebernahme des Siechenhausgrundſtückes
durch die Stadt

Berichterſtatter St V Apelt Durch den Bau der
Siechenanſtalt iſt das Kapitalvermögen des früheren ſo
er Siechenhausfonds aufgezehrt und ſind außerdem noch

17 000 Mk von der Kämmereikaſſe vorgeſchoſſene Ban
koſten zu decken Da eine Abrechnung über den Ban noch
nicht ſtattgefunden hat iſt nicht mit Beſtimmtheit zu ſagen
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ob durch den Vorſchuß von 17000 Mk ſämmtliche Bau
koſten gedeckt ſein werden oder ob nicht noch anderweite
Vorſchüſſe Seitens der Kämmereikaſſe zu leiſten ſind Das
einzige Vermögen des früheren Siechenhausfonds beſteht noch
in dem Grundſtücke Glauchaerſtraße Nr 23 welches uach
der Vermeſſung des Landmeſſers Herwig einen Flächen
inhalt von 7380 qm und nach der von den Stadträthen
Dönitz und Schulze aufgenommenen Taxe einen Durch
ſchnittswerth von 12 Mk pro qm im Ganzen alo einen
Werth von 88 560 Mk hat Von dieſem Grundſtücke ſind
zu Kämmereizwecken verwendet

1840 qm als Baugrund für eine Volksſchule
560 zur Verbreiterung des Böllbergerweges
180 Regulirung der Weiugärten

2580 qm ſo daß noch 4800 qm Grundfläche ver
bleiben

Um die von der Kämmereikaſſe geleiſteten Vorſchüſſe zu
decken würde es ſich empfehlen wenn die Stadtgemeinde
das Grundſtück von dem Siechenhausfonds für den genannten
Preis von 88560 Mk käuflich erwerbe die von der
Kämmereikaſſe geleiſteten Vorſchüſſe in Abzug brächte und
das Reſtkaufgeld dem Siechenhausfonds überweiſe um von
den Zinſen desſelben einen Theil der Betriebskoſten zu
decken Da jedoch die Kämmerei zur Erhaltung des Siechen
hauſes ſchon jetzt einen Zuſchuß von über 46 000 Mk für
das Jahr zahlt und anzunehmen iſt daß dieſer Zuſchuß von
Jahr zu ein größerer werden wird und für den Fall
daß eine Vergrößernng der jetzigen Siechenanſtalt eiutritt
die Koſten aus Kämmereimitteln beſtritten werden müſſen
ſo empfiehlt es ſich das Siechenhansgrundſtück ohne Zahlung
eines Kaufpreiſes der Stadtgemeinde gegen Uebernahme der
noch nicht bezahlten Baukoſten und gegen die Verpflichtung
zur Erhaltung der jetzigen Siechenanſtalt und zur Herſtellung
eines Vergrößerungsbanes im Bedürfnißfalle eigenthümlich
zu überlaſſen

Die Verſammlung wird um Beſchlußfaſſung erſucht
Die Finanzkommiſſion empfiehlt Jhnen den Antrag des

Magiſtrates zur Annahme ſtellt aber den Zuſgr die Ver
ſammlung wolle den Magiſtrat erfuchen dafür Sorge zu
tragen daß die Vorlage der Baurechnungen für das Siechenhaus und für andere Fertige Gebände ſoweit dies noch nicht

geſchehen iſt baldigſt erfolgt
Korreferent St V Elze Jch möchte Sie bitten das

Erſuchen an den Magiſtrat zu richten bei der zuſtändigen
Behörde vorſtellig zu werden daß die 800 Mk Stempel
koſten erſpart werden

Die drei Anträge werden angenommen

10 Genehmigung des neun aufgeſtellten Statuts
für das Hoſpital

Unter Beifügung ſämmtlicher Vorgänge erſucht berMagiſtrat die e le
a Kenntniß zu nehmen von der unterm 25 April 1849

wiſchen den ſtädtiſchen Behörden getroffenen Uebereinkunft betreffend die Hoſpital Verwaltung

b den nen aufgeſtellten Entwurf eines Statuts für das
Hoſpital St Cyriaci et Antonü hier mit den vom
Hoſpital Vorſtande und dem Magiſtrat beſchloſſeuen
Aenderungen zu genehmigen

Berichterſtatter St V Elze Das Statut des Ho
ſpitals das ja ſchon einmal berathen worden iſt iſt von
der Königl Regierung zu Merſeburg nicht genehmigt worden
Vor allen Dingen war eine Frage zu beantworten ob das
Hoſpital als beſondere Stiftung mit Korporationsrechten
verſehen ſei Das Oberlandesgericht hat dahin entſchieden
daß das unbedenklich ſei daß dem Hoſpital die Korporations
rechte zuſtänden Nun hatte die Regierung weitere Bedenken

n gemacht Sie verlaugte genaue Vorſchriften über die
a und Verwaltung die Vertretung nach außen
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der Hoſpitaliten die Ansübung der Krankenpflege Alle
dieſe Bedenken auf die die Regierung aufmerkſam gemacht
hat ſind von der Verwaltung des Hoſpitals berückſichtigt
worden und es iſt nunmehr ein neuer Entwurf aufgeſtellt
worden der heute zur Berathung vorliegt

Das Statut wird mit einigen kleinen Abänderungen an
genommen

12 Koſten bewilligung für eine Trottoir
legung

Berichterſtatter der Baukommiſſion St V Hilde
braudt Der Magiſtrat erſucht die Verſammlung die
für Vervollſtändigung bezw Umlegung des Trottoirs vor
dem Grundſtück Neue Promenade 15 gemäß dem bei
gefügten Anſchlage erforderlichen 300 Mk à conto des
Kap XIV D II pos 7 des laufenden Haushaltsplanes be
willigen zu wollen

Jch bitte die 300 Mk zu bewilligen
Berichterſtatter der Finanzkommiſſion St V Sachs Die

Finanzkommiſſion empfiehlt die Vorlage mit ſchwerem Herzen
Wenn die Polizeiverwaltung etwas rühriger geweſen wäre
dann wären die Koſten erſpart worden

Die Vorlage wird genehmigt

14 Petition Schulz Beläſtigung ſeines Grund
ſtücks durch den Fluthgraben zwiſchen Mauer

ſtraße und Gommergaſſe
Berichterſtatter St V Neſſe Die Petitionskommiſſion

at ſich mit der Sache beſchäftigt Sie hat anerkannt daß
bhilfe geſchaffen werden muß Sie will es aber dem Ma

giſtrat überlaſſen in welcher Weiſe dies geſchieht ob es
durch einen Kanal oder durch einen vollſtändigen Nenbau
gemacht werden ſoll Zur Herſtellung ſind die Anwohner
verpflichtet

Die Petitionskommiſſion hat beſchloſſen die Petition dem
Magiſtrat zur Berückſichtigung zu überweiſen

Korreferent St V Schütte Die Schwierigkeit liegt
darin daß das Hinterland ſo tief liegt daß eine Ent
wäſſerung nach der Straße nicht möglich iſt Jm Jahre
1849 iſt zwiſchen der Stadt und den Beſitzern ein Vertrag
geſchloſſen wonach die Stadt die gewölbten die Anlieger
die offenen Theile zu reinigen haben Auf Grund dieſes
Vertrages kann die Stadt die Aunlieger zwingen die Strecke
zu reinigen Dagegen liegt nur ein Bedenken vor daß die
Grundſtücke ihre Beſitzer gewechſelt haben und eine Ein
tragung in das Grundbuch in dieſer Beziehung nicht ge
ſchehen iſt Unzweifelhaft wäre es das Recht der Polizei
hier einzugreifen da der Kanal thatſächlich gemeingefährlich ſt ſo daß eine Schließung deſſelben herbeigeführt

werden muß
St V Friedrich Es bleibt nichts weiter übrig als

in der Mauerſtraße oder Gommergaſſe ſo tiefe Kanäle zu
bauen daß die Grundſtücke entwäſſert werden können

St V Welſch Jch möchte einen Zuſatz empfehlen
daß die Abhilfe wenigſtens noch in dieſem Jahre geſchieht

St V Neſſe Wie die Sache jetzt liegt können die
Wäſſer nicht nach der Mauerſtraße oder nach der Gommer
e abgeleitet werden da die Kanäle nicht tief genug

egen
Der Antrag der Petitionskommiſſion wird mit dem Zu

ſatz des Herrn Welſch angenommen

15 Beſchluß des Kuratoriums der Gas und
Waſſerwerke Petition Lohauſen betreffend
Berichterſtatter St V Schütte Die Verſammlung

hat nach dem Antrage der Petitions Kommiſſion in der
Sitzung vom 12 Februar 1894 beſchloſſen die Petition
Lohauſen betreffend den Erſatz des durch eine Undichtigkeit
der Privatleitung im Bernburgerſtraße 16 eingetretenen
Waſſerverluſtes dem Magiſtrat zur Berückſichtigung zu über
weiſen Vor Faſſung eines endgültigen Beſchluſſes in dieſer
Angelegenheit hat der Magiſtrat zunächſt das Kuratorium
der Gas und Waſſerwerke nochmals gehört Das letztere
hält einen weiteren Erlaß als den bereits zugeſtandenen
mit den Bedingungen für die Benutzung der öffentlichen
Waſſerleitung nicht für vereinbar und führt dies des Näheren
aus Der Magiſtrat iſt nach nochmaliger Erwägung den
Ausführungen des Kuratoriums der Gas und Waſſerwerke
beigetreten und hat eine weitere Ermäßigung des im
Lohauſen ſchen Grundſtücke verbrauchten Waſſers abgelehnt

Die Verſammlung wird erſucht dem Magiſtratsbeſchluſſe
beizutreten

Die Auffaſſung des Kuratoriums daß in den Grund
ſtücken in denen ein Waſſermeſſer iſt alles Waſſer das
durch denſelben geht bezahlt werden muß iſt aus dem Re
gulativ nicht erſichtlich Nur zur Kontrolle des Waſſer
verbrauches wird ein Waſſermeſſer eingeſetzt Es heißt
immer im Regulativ Waſſerverbrauch die Vergeudung iſt
ganz genan definirt Vergeundung kann nur ſein wenn
Muthwille oder Nachläſſigkeit vorliegt

Da nun feſtgeſtellt iſt daß eine Nachläſſigkeit nach keiner
Richtung hin vorliegt und da ferner unzweifelhaft feſtſteht
daß Lohauſen erſt im Monat Mai verſtändigt iſt während
der Abfluß im April ſtattgefunden hat ſo kann er nach dem
Regulativ nicht haftbar gemacht werden

Jch bitte Sie daher dem Beſchluſſe vom 12 2 d J
wieder beizutreten

St V Dr Keil Das Kuratorium war einſtimmig der
Anſicht daß das Regulativ ſo auszulegen ſei wie es ge
ſchehen iſt Wir haben geſagt wenn ein Waſſermeſſer im
Hauſe iſt dann giebt es keine Vergeudung es hat daher
Jeder für ſeine eigene Hausleitung zu ſorgen Dann trägt
er auch die Gefahr des Zufalls Deshalb mußte das
Kuratorium auf ſeinem früheren Standpunkte ſtehen bleiben

Jch bitte dem Magiſtratsantrage zuzuſtimmen
St V Heiſer Jch beautrage den Magiſtrat zu er

ſuchen den Kontrolleur des Waſſerwerks anzuweiſen dem
Beſitzer Mittheilung von der Ablehnung zu machen

St V El ze Zwiſchen Vergeudung und Verbrauch iſt
doch ein großer Unterſchied Nach dem Regulativ iſt das
Vergendung wenn Jemand trotzdem er verwarnt iſt das
Waſſer laufen läßt Das kann hier aber gar nicht Platz
greifen

Jch kann Jhnen nur empfehlen es beim alten u
zu belaſſen Wenn Lohauſen ſich nicht fügt und bezahlt
dann wird die weitere Frage kommen ſoll er verklagt
werden oder nicht

Stadtrath Jochmus Der Magiſtrat ſteht auf dem
Standpunkte des Herrn Dr Keil Bei der großen Be
deutung dieſer Frage für das Waſſerwerk meine ich daß
dieſelbe im Prozeßwege entſchieden werden müßte

Der Antrag der Petitionskommiſſion und des Herrn
Heiſer werden angenommen

Punkt 3 8 11 und 13 werden zurückgeſtellt
Schluß der öffentlichen Sitzung Uhr
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